


43/ 10 - 2004

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Nach den großen Ferien und der Urlaubszeit hat uns nun der Alltag wieder fest im Griff. Die ABC-Schützen haben ihre ersten Schulwochen hinter sich gebracht und denken schon an die Herbstferien. Ich bitte an dieser Stelle alle Verkehrsteilnehmer gerade in der kommenden trüben und nassen Jahreszeit um Rücksicht an den Bushaltestellen und auf den Schulwegen. 
Auch heuer haben uns die langen Sommerabende wieder einige denkwürdige Aktivitäten hinterlassen. Leider hat der Vandalismus in den letzten Monaten auch Adlkofen erfasst. Abgesägte Bäume, verwüstete Maisfelder, demolierte Fahrzeuge und zertrümmerte Blumenschalen sind nur ein kleiner Ausschnitt der „ereigniseichen“ letzten Monate. Ich bitte an dieser Stelle alle Bürgerinnen und Bürger zu versuchen, solche Dinge zu verhindern und die Tatkräftigkeit der Vandalen in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir werden künftig ausnahmslos jeden Fall bei der Polizei zur Anzeige bringen. 
Aber auch positives kann aus der vergangenen Zeit berichtet werden. Ab November wird die Buslinie der RBO nach Landshut mit einem zusätzlichen Bus ausgestattet. Auch das Baugebiet „Am Brünnl“ konnte nach einigen Verzögerungen fertiggestellt und zur Bebauung freigegeben werden. Vor kurzem konnten auch  noch dringend notwendige Straßensanierungen trotz großer  finanzieller Belastungen begonnen werden.    
Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Josef Scharf

1.Bürgermeister

Informationsveranstaltung  zu Kleinkläranlagen
Die Gemeinde Adlkofen führt am 3. November 2004 um 19.30 Uhr im Gasthaus Westermeier in Blumberg eine Informationsveranstaltung zum Bau von Kleinkläranlagen durch. An diesem Abend wird Herr Reiter vom Landratsamt Landshut über den Bau von Kleinkläranlagen sprechen. Auch Herr Moosbauer vom Wasserwirtschaftsamt Landshut steht für Fragen zur Förderung zur Verfügung. 

Änderung der Lohnsteuerklasse II

Mit dem am 09. Juli 2004 verabschiedeten „Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und weiterer Gesetze“ hat der Gesetzgeber [image: image1.png]


endlich Klarheit für den seit 01. Januar 2004 neu geregelten Entlastungsbetrag für Alleiner-ziehende und die Lohnsteuerklasse II ge-schaffen. Voraussetzung für die Gewährung der Lohnsteuerklasse II ist jetzt, dass der Arbeit-nehmer Alleinerziehender ist und zu seinem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das er Kindergeld erhält. Arbeitnehmer, die in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können die Lohnsteuerklasse II dagegen nicht erhalten.

Die Gemeinde Adlkofen darf dementsprechend einem allein erziehenden Arbeitnehmer bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarten für das Jahr 2005 nur dann die Steuerklasse II bescheinigen, wenn dieser rechtzeitig vor dem 20. September 2004 der Gemeinde schriftlich versichert hat, dass er die Voraus-setzungen für die Gewährung des Entlastungsbetrages erfüllt. Die Gemeinde ist für die Eintragung der Steuerklasse II zuständig, wenn der Alleinerziehende mindestens ein minderjähriges Kind hat. Bei Alleinerziehenden, deren Kinder zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, wird die Steuerklasse II hingegen nur auf Antrag vom Finanzamt eingetragen.

Lohnsteuerkarten 2005

In den nächsten Tagen erhalten Sie Ihre Lohnsteuerkarte für das Jahr 2005. Grundlage für die Eintragungen in Ihrer Lohnsteuerkarte ist der Datenbestand vom 20. September 2004. Nach Erhalt der Lohnsteuerkarten bitten wir Sie, die Lohnsteuerklasse, die eingetragene Religion sowie die Anzahl der einge-tragenen Kinderfreibeträge zu überprüfen. Bei Unrichtigkeiten bitten wir Sie, alsbald in der Gemeindeverwaltung Adlkofen, Zimmer 3, persönlich vorzu-sprechen.

Sollten Sie eine Lohnsteuerkarte erhalten haben, die Sie z. B. wegen Rentenbezug nicht benötigen, so bitten wir Sie, diese in der Ge-meindeverwaltung zurückzugeben.

In diesem Zusammenhang weisen wir Sie daraufhin, dass zum Wechseln der Lohnsteuer-klassen bei Ehegatten grundsätzlich immer beide Lohnsteuerkarten vorgelegt [image: image2.wmf]werden müssen. Ein Wechsel der Lohnsteuerklassen ist grundsätzlich nur einmal pro Jahr möglich.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen Ihnen  Herr  Meindl  unter  der  Telefonnummer 

0 87 07 / 9 29 – 13 und Frau Groß unter der Telefonnummer 0 87 07 / 9 29 – 14 gerne zur Verfügung. 

   Neue vorläufige Dokumente und Kinderreisepässe

Der Bundesminister des Innern hat am 03. Dezember 2001 mit Zustimmung des Bundesrates die Verordnung zur Reform pass- und personalausweisrechtlicher Vorschriften erlassen. Darin wird geregelt, dass vorläufige Reisepässe, vor-läufige Personalausweise und Kinderreisepässe zukünftig sicherheitstechnisch aufgewertet und in maschinenlesbarer Form ausgestellt werden. Die Maschinen-lesbarkeit ist bereits in einigen Ländern wie Amerika Voraussetzung für die Einreise.

Die Gemeinde Adlkofen stellt bereits vorläufige Dokumente und Kinderreise-pässe nach den neuen Vorschriften aus. Durch diese Neuerungen haben sich auch die Kosten geändert. Ein „neuer“ vorläufiger Personalausweis kostet nun-mehr 8,00 Euro, ein vorläufiger Reisepass 26,00 Euro und ein Kinderreisepass (früher Kinderausweis) 13,00 Euro.

Arbeitslosengeld II – Was ändert sich?

Einen Anspruch auf das neue Arbeitslosengeld II haben alle erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen zwischen 15 und unter 65 Jahren sowie die im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen, also zum Beispiel Ehe- oder Lebenspartner und Kinder (Bedarfsgemeinschaft). Das Arbeitslosengeld II (ALG II) folgt, wenn das – sich am letzten Nettolohn orientierende – Arbeitslosengeld I endet.

Personen, die bis zum 31. Januar 2006 arbeitslos werden, erhalten das Arbeitslosengeld I – wie bisher – für die Dauer von maximal 32 Monate (57-jährige und ältere). Erst wenn diese Anspruchsdauer erschöpft ist, erhalten sie die neue Grundsicherung ALG II.

Personen, die nach dem 31. Januar 2006 arbeitslos werden, erhalten das Arbeitslosengeld I noch 12 Monate, beziehungsweise über 55-Jährige noch 18 Monate.

Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten das ALG II, nicht erwerbsfähige Familienangehörige und Partner, die mit dem Betroffenen zusammenleben, erhalten sogenanntes Sozialgeld. 

Bundesweit gibt es zwei unterschiedliche Pauschalen: Das Arbeitslosengeld II beträgt 345 Euro monatlich in den alten und 331 Euro in den neuen Bundesländern.

Das Vermögen wird angerechnet, wenn es die jeweils geltenden Freibeträge übersteigt. Freibeträge für Zuverdienste werden gegenüber der bisher geltenden Sozialhilfepraxis angehoben, um so stärkere Arbeitsreize zu schaffen. 

Beim Übergang vom Arbeitslosengeld I zum Arbeitslosengeld II wird für zwei Jahre ein Zuschuss bezahlt. Er wird nach dem ersten Jahr halbiert.

Weitere Informationen zum Thema Arbeitslosengeld II – Hartz IV –  erhalten Sie im Internet unter www.bundesregierung.de. 

Bewuchs an Gehsteigkanten und Straßenrändern

An vielen Grundstücken hat sich zwischen Gehsteigkante und der Straße bzw. dem Zaunsockel und dem Gehsteig Grünbewuchs gebildet. Langfristig gesehen schädigt das Wurzelwerk dieses Bewuchses den Teerbelag und führt zu Instandsetzungskosten. Auch das Ortsbild leidet unter diesem hohen Bewuchs. Wir bitten Sie daher, den Bewuchs entlang Ihrer Grundstücksgrenze zu entfernen. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, den aufgehenden Bewuchs auch zukünftig zu beseitigen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Sie helfen damit Kosten im Straßenunterhalt zu senken.

Vandalismus in Adlkofen
Vandalismus ist weder „cool“ noch „krass“ – Die auf die Straße versetzte Blumenschale, der abgesägte Baum im Wald, das umgedrehte Verkehrsschild, das verwüstete Maisfeld oder gar Beschädigungen bei nächtlichen Streifzügen sind keine Beweise von Mut und Tapferkeit, sondern Sachbeschädigung und Straftaten. Ich möchte daher meine  Bitte an die Eltern von Jugendlichen richten, auf die Folgen solcher Taten und die damit verbundenen Kosten hinzuweisen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aufrufen nicht wegzusehen oder dies als jugendlichen Schwank zu betrachten. Ich möchte vielmehr zu kuragiertem Hinsehen und Eingreifen auffordern, um solchen Ereignissen Einhalt zu gebieten. Meinen aufrichtigen Dank möchte ich an alle diejenigen richten, die versuchen solchen Tätern das Handwerk zu legen. 

 Baugebiet „Am Brünnl“ fertiggestellt
Mit etwas Verzögerung konnten im September die Erschließungsarbeiten „Am Brünnl“ abgeschlossen werden. Aufgrund der regen Nachfrage stehen in diesem Baugebiet nur noch 3 Parzellen zum Verkauf zur Verfügung. Somit kann die Gemeinde Adlkofen nun in verschiedenen Baugebieten Parzellen zur Wohnbebauung anbieten.

· Baugebiet „Am Brünnl“ – 3 Parzellen, Preis je m² 99,00 €

· Baugebiet am Pfarrgarten – 5 Parzellen, Preis je m² 95,00 €

· Baugebiet am Ortseingang – 1 Parzelle für Wohn- und Geschäftshaus mit 1000 m², Preis je m² 95,00 €

· Gewerbeflächen an der Ziegelbreite mit 2200 m² in Gemeindebesitz

· Baugebiet in Günzkofen und Göttlkofen für Ortsansässige             1 Parzelle bzw. 2 Parzellen

Die Preise sind ohne Erschließungskosten und Kanalherstellungsbeiträge. Nähere Auskünfte über die Größe und Lage der Grundstücke sowie über die bestehenden Bauvorschriften gibt Ihnen auf Anfrage Frau Hoffmann unter Tel. 929-15 oder Herr Hubauer unter Tel. 929-11.

Änderung der Buslinien

Seit 04. Oktober 2004 gelten die Änderungen [image: image3.jpg]Alle Eintragungen in der Lohnsteuerkarte genau priifen!
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der Busline der RBO. Neue Haltestellen sind nun Am Pfarrfeld/Deutronicstraße und Buchen-weg/Deutronikstraße. Die Haltestellen an der Landshuter Straße und am Rathaus bleiben bestehen. Die Abfahrtszeiten ändern sich nur geringfügig. Diese können dem aktuellen Fahr-plan entnommen werden. Die Abfahrstellen für die Schülerlinie nach Vilsbiburg bleiben am Rathaus, Pfarrfeld und Buchenweg.

Mit dem Monat November wird die RBO ab der Haltestelle Rathaus einen zusätzlichen Bus einsetzen, um dem jahreszeitbedingten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.  Im Rahmen dieser Änderung möchten wir darauf hinweisen, dass im Linienverkehr nicht jeder Fahrgast einen Sitzplatz erhalten kann. Wir bitten daher um Verständnis, wenn insbesondere bei den Schülerlinien auch die gesetzlich geregelten Stehplatzangebote genutzt werden müssen. Zudem darf von der althergebrachten Höflichkeit, älteren Leuten den Sitzplatz anzubieten, durchaus Gebrauch gemacht werden.

Straßensanierungen
In den kommenden Wochen wird in der Straße „Am Himmelreich“ die Stützmauer erneuert und die Verkabelung der Mittelspannungsleitung mit anschließenden Deckenbauarbeiten durchgeführt. Ebenso werden in der Schwablstraße und in der Nirschlkofener Straße die Hauszuführungen der e.on vor den Deckenbauarbeiten verlegt. Auch bei der Straßenbe-leuchtung werden die Überspannungen abgebaut und durch Pilzleuchten ersetzt.

Im Außenbereich wurden bereits einige Straßen mit Spritzdecken überzogen, um den Straßenkörper vor eindringendem Wasser bis zum Einbau einer Deckenverstärkung zu schützen.

Wohngifttelefon – kostenlose Auskunft

 

Das Institut für Angewandte Umweltforschung e.V. bietet zum Thema Formaldehyd und zu weiteren Innenraumschadstoffen unter der Rufnummer 0800/88 99 789 eine kostenfreie telefonische Beratung an. Informationen dazu sind auch im Internet unter www.ifau.org zu erhalten.

Verschmutzte Straßen

Bei den notwendigerweise anfallenden Feldarbeiten kommt es immer wieder zu Fahrbahnverschmutzungen. Natürlich lässt sich diese Verschmutzung nicht vermeiden, sie stellt allerdings – vor allem im regnerischen Herbst – eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer dar. Wir bitten Sie daher, in diesen Fällen ein Warndreieck zur Vermeidung von Unfällen aufzustellen. Beachten Sie hierbei bitte den vorgeschriebenen Aufstellungsabstand zur Gefahrenquelle. Nach abgeschlossener Arbeit ist außerdem die Fahrbahn zu säubern, um erhebliche Verkehrsbehinderungen oder   -gefährungen zu vermeiden.

Servicepoint am Flughafen München
Der Bundesgrenzschutz hat sein Serviceangebot am Flughafen München um einen „Notfalldienst“ erweitert.

Reisende, deren Ausweis oder Reisepass abgelaufen ist und die über ihre Heimatgemeinde kurzfristig keine neuen Papiere beschaffen können (z.B. am Wochenende) können am Flughafen Ersatzdokumente erlangen. Mit diesem Service hat der Bundesgrenzschutz sein Angebot erweitert und das seit 1996 bestehende Bürgertelefon (Tel. 089/ 97 307 988 9) ergänzt. Diese Nummer steht rund um die Uhr zur Verfügung. Dort werden auch Auskünfte zu Pass- und Visabestimmungen für alle Länder erteilt.
Der Servicepoint ist täglich von 05.30 bis 20.00 Uhr geöffnet und befindet sich im Terminal 2, Ebene 02, Raum 4479.
Die Ersatzdokumente kann erhalten, wer dem Bundesgrenzschutz gegenüber seine Identität zweifelsfrei nachweisen kann. In der Regel geschieht dies durch Vorlage des abgelaufenen Passes oder Personalausweises sowie des Führer-scheins.
Allerdings kann der Bundesgrenzschutz nicht immer helfen. In den USA wird ab Oktober nur noch der maschinenlesbare Reisepass anerkannt. Auch bei Reisen nach Tunesien, Ägypten und in die Karibik gelten besondere Bestimmungen. 

Die Gemeinde empfiehlt deshalb, die Gültigkeit der Pässe und Ausweise stets frühzeitig vor Reisebeginn zu überprüfen.

Wehrerfassung

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig. Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG).

[image: image4.wmf]Alle Personen des Geburtsjahrganges 1986, die wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der Gemeinde Adlkofen, Herr Meindl oder Frau Groß, Hauptstraße 18, 84166 Adlkofen zur Erfassung zu melden.

Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen, die die Wehrpflichtvoraussetzungen erfüllen und keinen festen Wohnsitz haben. Bei der persönlichen Anmeldung ist der  Personal-ausweis oder Reisepass mitzubringen.

Wir weisen darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Auskünften oder die persönliche Meldung zur Erfassung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße geahndet werden. 

Der direkte Draht zur Staatsregierung

Der Freistaat Bayern hat für seine Bürgerinnen und Bürger einen neuen Informationsservice eingerichtet. Das System „Bayern direkt“ soll als persönlicher Lotse im staatlichen Informationsangebot dienen. Die Servicestelle gibt Auskunft über Behörden, zuständige Stellen und Ansprechpartner der bayerischen Staatsregierung, über Informationsmaterial und Broschüren, aktuelle Themen und Internet-Quellen. „Bayern direkt“ erteilt jedoch keine rechtlichen Auskünfte und schlichtet keine Konflikte. Der Service ist wie folgt zu erreichen:

Telefon:
0 18 01 / 20 10 10 (4,6 Cent pro Minute Netz Dt. Telekom)

Telefax:
0 18 01 / 20 10 11

e-Mail

direkt@bayern.de
Internet:
www.bayern.de

Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat mit Bekanntmachung vom  14. September 2004 ein Volksbegehren über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Waldgesetzes für Bayern zugelassen.

[image: image5.wmf][image: image7.wmf]Als Zeitraum der öffentlichen Auslegung der Eintragungslisten wurde Dienstag, 16. November 2004 bis einschließlich Montag, 29. November 2004 festgelegt. In dieser Zeit können Sie sich werktäglich (außer Samstag) von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Montags bis Donnerstags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr eintragen. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Eintragung am Donnerstag, den 18. November zusätzlich bis 20:00 Uhr und am Sonntag, 28. November 2004 von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr.

In der Zeit vom 27. Oktober bis 29. Oktober 2004 können Sie während der üblichen Öffnungszeiten bereits Einsicht in das Wählerverzeichnis für dieses Volksbegehren nehmen.

Sportlerehrung
Die Gemeinde Adlkofen möchte Anfang des Jahres 2005 wieder erfolgreiche Sportler auszeichnen. Die Auszeichnung erfolgt für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2004 für Sportler mit Wohnsitz in der Gemeinde Adlkofen.

Zur Ehrung kommen überregionale Erfolge, wie

· 1. Platz bei Kreismeisterschaften

· 1. Platz bei Bezirksmeisterschaften

· 1.-3. Platz bei Landes-, Bundes-, Europa- oder Weltmeisterschaften

· sowie außerordentliche Erfolge im kulturellen oder wissenschaftlichen Bereich

Meldungen richten Sie bitte bis 25. Januar 2005 an die Gemeindeverwaltung Adlkofen an Herrn Meindl unter Tel. 929-13 bzw. per FAX unter 929-20 oder per E-Mail unter info@adlkofen.de.

Winterdienst durch den Bauhof der Gemeinde


Der Einsatzdienst unseres gemeindlichen Bauhofes sichert und räumt nach Schneefällen und überfrierender Nässe die Straßen unseres Gemeindegebietes. Mit der Räumung und Streuung der Hauptverkehrsstraßen wird bereits zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr begonnen.
Die Fahrzeugeinsätze finden zunächst an den Buslinien und den Hauptverkehrsstraßen statt. Siedlungsstraßen und Nebenstrecken werden erst in der weiteren Folge vom Winterdienst angefahren. Wir bitten um Ihr Verständnis und um Unterstützung durch Mithilfe.
Gleichzeitig bitten wir Sie, Behinderungen der Winterdienst-fahrzeuge bei der Durchfahrt durch Dauerparken in Sied-lungsstraßen bzw. durch Baum- und Strauchüberhang usw. zu vermeiden.

Räum- und Streupflicht


Wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder an die Räum- und Streupflicht für Gehwege und Gehbahnen erinnern. Die Gehwege sind von Anliegern an Werktagen zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr beständig von Schnee und Eis freizuhalten und zu streuen.

Im Übrigen gilt die Räum- und Streupflicht auch, wenn kein Gehweg vorhanden ist. In diesem Fall ist der von den Fußgängern benutzte Teil der öffentlichen Straßen in einer Breite von 1 m zu räumen und zu streuen.

Selbstverständlich besteht die Räum- und Streupflicht auch dann, wenn sich zwischen Grundstücksgrenze und Gehweg eine Böschung, ein Graben, eine Grünfläche oder Ähnliches befindet. Dies gilt auch für Kreis- und Staatsstraßen, wenn das Grundstück dadurch erschlossen ist. 

Da der Grundstückseigentümer für Unfälle, die aufgrund mangelnder Räumung und Streuung entstehen, eigenverantwortlich haftet, bitten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse diese Räum- und Streupflicht zu beachten. 
Neue Bodenrichtwerte
Die Bodenrichtwerte wurden durch den Gutachterausschuss des Landratsamtes Landshut aus den Verkaufserlösen 2001 und 2002 Aktualisiert. Diese Fortbeschreibung bietet einen Überblick über die Bauland- und  landwirtschaftlichen Grundstückspreise in der Gemeinde Adlkofen.
     (Bis 2000 in DM; ab 2001 in €)
	
	Adlkofen
	Deutenk
	Günzk.
	Jenk
	Läuterk
	Göttlk
	Pattend
	Reichlk
	Zaitzk
	Gewerbe

	93 / 94
	230 -250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95 / 96
	240,-
	90,-
	80,-
	80,-
	80,-
	
	60,-
	70,-
	70,-
	

	97 / 98
	200,-
	100,-
	80,-
	80,-
	80,-
	
	60,-
	70,-
	70,-
	60,-

	99/2000
	300,-
	160,-
	140,-
	140,-
	140,-
	140,-
	120,-
	130,-
	130,-
	100,-

	2001/02
	135,-
	80,- 
	85,- 
	80,- 
	80,-
	70,- 
	60,- 
	65,- 
	65,- 
	50,- 

	2003/04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Die erhöhten Preise für Grundstücke spiegeln die eigentliche Tendenz auf dem Immobilienmarkt nicht wider. Bei Wohnbaugrundstücken muss mit erheblichen Preisabweichungen gerechnet werden.
Pflege zu Hause

Die Ambulante Pflege des Bayerischen Roten Kreuzes kommt bei Bedarf zu Ihnen nach Hause.

Viele Angebote von Grundpflege über hauswirtschaftliche Versorgung bis zum Gesprächskreis für pflegende Angehörige werden angeboten.

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim BRK Vilsbiburg, Ambulante Pflege, Frau Monika Rauch unter der Telefonnummer 0 87 41 / 96 37 13.

Jeden Tag gut versorgt – Angebot des BRK

Der Menüservice des Bayerischen Roten Kreuzes Landshut bringt einmal wöchentlich Menüs tiefkühlfrisch ins Haus. Dabei gilt die Devise „Selbst wählen, was einem besonders schmeckt“. Ein umfangreiches Angebot steht zur Verfügung. Spezielle Kostformen, wie Diabetiker oder cholesterinarme Menüs gehören dazu. Nähere Informationen erhalten Sie beim BRK Landshut unter der Telefonnummer 08 71 / 9 62 21 27 Montags bis Freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.        

Abfälle an Treffpunkten

Aufgrund mehrfacher Beschwerden und Ärger mit Hinterlassenschaften appellieren wir heute an das Umweltbewusstsein mancher Jugendlicher. Leider beobachten wir des Öfteren, dass an den Treffpunkten der Jugendlichen eine „Abfallhalde“ hinterlassen wird. Wir bitten im Interesse des Umweltschutzes und der Sauberkeit, den Müll wegzuräumen oder mitzunehmen und vor allem auch keine Scherben mit entsprechender Unfallgefahr zu hinterlassen. Diese wichtige Aufforderung ergeht selbstverständlich auch an die Erziehungsberechtigten, die auf Ihre Kinder dahingehend einwirken sollen.

Adventsmarkt in Adlkofen am 20. & 21. November
Der Adventsmarkt in Adlkofen findet heuer erstmals an 2 Tagen statt. Zudem werden die Aussteller ihre breit gefächerten Waren in der Turnhalle der Grund- und Teilhauptschule Adlkofen anbieten. Die Imbissbuden werden in den Schulinnenhof verlegt. Der Adventsmarkt öffnet am Samstag, 20.11. um 16.00 Uhr und schließt am Sonntag, 21.11. um 18.00Uhr. Um die Attraktivität dieses Marktes zu steigern bitte ich um einen regen Besuch. 

Die Organisation dieser Veranstaltung hat der Bund der Selbständigen übernommen. Frau Schuhmacher, die den Markt bisher zusammen mit Herrn Westermeier organisierte, konnte diese Aufgabe aus persönlichen Gründen nicht mehr übernehmen. Für das Engagement in den vergangen Jahren möchten wir sehr herzlich danken. 
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